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19. 4. 1962 

Regierungsvorlage 

I (übersetzung) 

DECLARATIONGIVING EFFECT TO DEKLARATION ;BETREFFEND WIRK­
THEPROVISIONS OF AR. nCLE XVI:4 SAMWERDEN DER BESTIMMUNGEN 
OF THEGENERAL AGREEMENT ON DES ARTIKELS XVI ABSATZ 4 DES ALL-

. TARIFFS AND TRADE GEMEINEN 'zOLL- UND HANDELSAB-
. KOMMENS 

Theparties vo this Declaration, bting COl1Jtlract­
ing parties to the Gel1Jeral Agreement on TariIfs 
and 'Trade (hereinafter referred toas ",the Gene­
ral Agreement'j, orgovernments which: have 
acceded provisionally tothe General Agreement, 

CONSlDERING the provisions ·of para­
gr~ph 4 of Article XVI of theGener:al Agree­
ment that, "as from 1 January .19.58 or the 
earliest practicable date thereafter, contractinJg 
partiesshall ceiseto .gTant eitherdirectly or 
indirectly any formofsubsidyontheexport ·of 
anyproduct otherthan ,a primary:product which 
subsidy nsults in thesaleof·sudlproduct for 
export 3ct a price lower than the comparable 
price charged for the like product to buyers in 
the domestic marker", 

Die Vertragsparteien dieser Deklaration, die 
entweder Vertragsstaaten des Allgemeinen Zoll­
und Handelsabkommens (im folgenden als ,;das 
Allgemein'e Abkommen" bezeichnet) oder Re­
gierungen sind, welche dem Allgemeinen Ab­
kom~en provisorisch beigetreten sind, 

ERKLAREN HIEMIT 
IN ER WitGUNG .der Bestimmungen des Ar­

tikels XVI Absatz 4 des Allgemeinen Abkom­
mens, denen zufolge die Vertragsparteien . mit 
Wirkung vom 1. Jänner 1958 oder einem ande­
ren geeigneten, möglichst bald darauf folgenden 
Zeitpunkt bei der Ausfuhr von ander:en Waren 
als Grundstoffen weder mittelbar noch un­
mittelbar Subventionen gleich welcher Art g,e­
währen 'werden, die den Verkauf dieser Waren 
zwecks Ausfuhr zu einem Preis ermöglichen, der 
unter dem vergleichbaren Inlandspreis einer 
gleichartigen Ware liegt, 

'CONSIDERING further ,that it is highly IN DER WEITERENERWRGUNG, daß es 
desir-.rble ·th·at theabove-:mentioned 'provi5ions höchst wünsch,enswert 'ist,daß ,die .oben erwähn­
ofparagraph ·;Jof 'Article XVI iof the General :tenBestimmungendes .Artikels XV:I Absatz 4 
Agreement 'shotild anter :into force without' ,des Allgemeinen A:bkommens ohne weitere V'er­
further delay ihy the largest number 'of contract-zögerungseitenseinergrößtmöglichen Anza:hl 
jng pa.rties poss~ble, von Vertragsstaaten in Kraft gesetzt werden, 

HERE'BY DECLAR,E that: daß sie wie folgt übereinkommen: 
1. They agree that the date on which the 1. Der Zeitpunkt, zu dem die oben erwähnten 

above-mentioned. provisions of paragraph 4 of Bestimmutllgel1J des Artikels XV[ Absatz 4 in 
Article. XVI come into force shall be,for each Kraft, treten, wird für jede Vertra:gspartei dieser 
party to this Declaration, the date on which Deklaration jener Zeitpunkt sein, zu dem diese 
this Declaration enters into force for that party. Deklaration für die betreffende Vertragspartei 

. 2. This Declaration shall enter into force, for 

. each goyerntnent whieh has accepted it, on the 
thirtieth day follöwing the day on which it shall 
have be~h accepted by that government or on 
the thirtieth day following the day. on which it 
shall have been accepted by the Governments of 
Austria, Be!tium, Canada, Denmark, France, the 
FederalRepublic of Germany, Italy, Luxemburg, 

in Kraft tritt. 
2. Diese Deklaration tritt für jede Regierung, 

die sie angenommen hat, am dreißigsten tag 
hach dem Tag der Amahme.rdurch diese RegietuJnig 
oder am dreißigsten Tag nach dem Tag in Kraft, 
an dem sie seitens der Regierungen Belgiens, der 
Bundesrepublik Deutschland, Dänemarks, Frank­
r,eichs, ItaliJe1llS, K3illIadas, des Köni~reichs der 
Niederlande, Luxemburgs, Norwegens, Oster-
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the Kingdom of the Netherlands, Norway, 
Sweden, Switzerland, the United Kingdöm of 
Great Britain and Northern Ireland, and the 
United States of America, whichever is the later. 

3. Any party to this Declaration which ceases 
to be a contracting party to the General Agree­
ment, or as to which arrangements for its provi­
sional accession have, terminated othe.rwise than 
through accession pursuant to Article XXXIII 
of the General Agreement, shall thereupon cease 
to be a party to this Declaration. 

4. This Declaration shall be deposiljed with the 
Executive Secretary of the CONTRACTING 
PAR TIES to the General Agreement. It shall he 
open for acceptance, by signature or otherwise 
by contracting part,ies tq the General Agreement 
and by governments which have acceded provi­
sionally to the General Agreement., 

5. TheEx.ecutive.Secreta,ryof~heiCONTRACT­
ING PAR TIES to the General Ag.reement s1tall 
promptly furnish acertified copy of thisDe-
claration and a notification of each acceptance 
thereof to each contracting party to the General 
Agreement and to each other government on 
behalf of which the Declaration is open for 
acceptance. . 

DONE at Geneva, this nineteenth day of No­
vember, one thousend nine hundred and sixty, in 
a single copy, in the English and French langua­
ges, both texts'authentic. 

reichs, 'Schwedens, der Schweiz, des Vereinigten 
Königreichs von Großbritannien 'urid Nord­
irland und der Vereinigten Staaten von Amerika 
aIlJgenommen wurde, je nachdem, wekher Zeit­
punkt der spällere ist.. 

3. Eine Vertragspartei dieser Deklaration, 
welche aufhört, Vertragsstaat des Allgemeinen 
Abkommens zu sein oder hinsichtlich welcher 
die Vereinbarungen für ihren provisorischen Bei­
tritt auf andere Art als durch einen Beitritt 
gemäß Artikel XXXIII des Allgemeinen Ab­
kommens ihr Ende finden, hört auch auf, Ver­
tragspartei dieser Deklaration zu sein. 

4. Diese Deklaration wird beim Exekutiv­
sekretär der VERTRAGSSTAATEN des Allge­
meinen Abkommens hinterlegt werden. Sie wird 
zur Annahme, durch Untersch,riftoder in anderer 
Weise, für Vertragsstaaten des Allgemeinen Ab­
kommens und für Regierungen, die dem Allge­
meinen Abk9mmen provisorisch beigetreten 
siIlJd, offenstehen. 

5. Der Exekutivsekretär der VERTRAGST 
ST AA TEN des Allgemeinen Abkommens wifid 
jedem Vertragsstaat des Allgemeinen Abkom­
mens sowie jeder anderen Regierung, für welche 
diese Deklaration zur AllIhta'hme offensteht, eine 
beglaubigte Abschrift dieser Deklaration: sowie 
eine Mitteilung über jede Annahme umgehend 
zur Verfügung stellen. 

GESCHEHEN zu Genf, am neunzehnten No­
vember neunzehnhundertsechzig, in einem ein­
zigen Exemplar, in englischer und französischer 
Spra.che, wobei bei.de Texte ~theIlJtisch sind.. 

Vorbehalt -

Die Republik Österreich nimmt die Deklara- 31. Dezember 1962 eine Revision ihrer Rechts­
tion betreffend Wirksamwerden der Bestimmun- vorschriften betreffend die Umsatzsteuerver­
gen des Artikels XVI Absatz 4 des Allgemeinen glitung für ausgeführte Waren nach den Bestim­
Zoll-und Handelsabkomx:nens unter dem Vor- mungen des Absatzes 5, lit. d des GATT-Doku~ 
behalt an, daß die Republik Österreich bis zum mentes L/D81 'durchführen wird .. 

':, ',- ~ .. ", 
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Erläuternde Bemerkungen 

Artikel XVI des GATT-Abkommens sieht in 
seinem Absatz 4 ein Verbot von Subventionen 
vor, die die i\usfuhr,~on andetenWaren als 
Gr.undstöffen zu einem Preis:' ermöglichen, der 
\,lnter dem vergleichbaren Inla'ndspreis der betref­
fenden Ware liegt. Grundstoffe im Sinne des 
Artikels XVI sind alle Erzeugnisse der ~andwirt­
schaft, Forstwirtschaft und Fischerei und alle 
mineralischen Erzeugnisse, und zwar in ihrer 
natürlichen Form oder in der üblichen für ihren 
A~satz in.g.rößerell Mengen auf. de~ . Weltmarkt 
erforderlichen Veredlung (Anmerkung 2 zuAb~ 
s.chnitt B. des Artikels XVI). Das Subventio.ns­
verbot betrifft somit im wesentlichcimdie gewerb­
lich-industriellen Erzeugnisse; es soll nach dem 
Wortlaut des Artikels XVI am 1. Jänner 19.58 

. oder "einem anderen geeigneten, mögli.chst ~ald 
darauffolgenden Zeitpunkte<' in Kraft treten .. 

- Die Unbestimmtheit der' Terminfestlegung im 
Artikel XVI stand einem tatsächlichen Wirksam­
werdendes Subventionsverbotes entgegen. Vom 
Standpunkt der Herbeiführung gleichmäßiger 
Konkurrenzbedingungen im. Außenhandel wurde 
dieser ungewisse Zustand im GATT als unbe~ 
Eriedigend empftmden. 

Im Zuge der in Genf ~om 30. Ok~ober his 
19. November 1960 stattgefundenen 17. GATT­
Tagung beschlossen die VERTRAGSSTAATEN 
,daher, den "geeigneten, möglichst bald darauf 
folgenden Zeitpunkt" einvernehmlich festzu­
legen. Sie arbeiteten in diesem Sinn eine "Dekla­
ration betreffend Wirksamwerden der Bestim­
mungen des Artikels XVI Absatz 4 des AUge­
meinen Zoll- und Handelsabkommens" aus, die 
seither beim Exekutivsekretär des Allgemeinen 
Abkommens in Genf zur Unterzeichnung offen­
steht. 

Diese Deklaration stellt eine authentische In­
terpretation von Bestimmungen des gesetzän­
derndenGATT-Abkommens (Artikel XVI) dar; 
sie ist daher gesetzändernden Charakters. 

Absatz 1 der Deklaration regelt den Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens des Subventionsverbots. 
Dieser Zeitpunkt ist tür jeden Annahmestaat der 
Deklaration zu jenemD~tum gegeben, an dem 
die Deklaration für den betreffenden Annahme-

staat in K,raft tritt. Absatz· 2 besagt, daß die 
Deklaration für österreich, Belgien, die Bundes­
republik Deutschland, Dänemark, FrankreIch, 
Großbritannien, Italien, Kanada .. Luxemburg, die 
Niederlande, . Norwegen, Schweden, die Schweiz 
und die Vereinigten Staaten dreißig Tage nach 
jenem Tag iriKraft tritt, an dem die Apnahme­
erklärungen aller dieser Staaten vorliegen; für 
jeden anderen Staat 'tritt die Deklaration dreißig 
Tage nach sein'er Annahmeerklärung in Kraft, 
s·ofern sie· für die vierzehn .vorhin erwähnten 
Staaten- bereits in' Kraft steht. Diese. vierzehn 
Staaten wurden a:nläßlich der Ausarbeitung der 
Deklaration wegen ihrer für· das Wirksamwer­
den der Deklaration ausschlaggebenden Stellung 
als "Schlüssel-Länder" bezei.chnet. Pie euro­
päischen Staaten irinerbalbdieser "Schlüssel-Län­
der" hatten sich bereits im Rahinen der vor­
maligen OEGE einem Verbot von Ausfuhr­
subventionen auf dem vorliegenden Gebiet an­
ges~hlosseI).. 

Außer der Festlegung des Zeitpunktes erzielten 
die VER TRAGSST AA TEN des GATT auch 
Einver5täoonis darüber, daß in übereinstimmung 
mit ,derseiner:zeit in der OECE -getroffenen 
Regelung eine Reihe von Maß~ahmenails. Aus­
f~rsubventionen im Sinne des GATT-Ar­
tikels XVI anzusehen smd un!d daher vom. Tag 
des Inkrafttretens der Deklaration nicht mehr 
angewendet werden dürfen, Diese runzwlässigen 
Einrich,wngen wurdeJ1J in dem von denl VER­
TRAGSST AA TEN genehmigten Bericht der 
Ar:beitsgruppe, die sich mit der Ausarlbei~ung 
der Dekla.tation befaßt hatte, wiedergeg~ben. 
Der Bericht W1UITde 1lIIlter ·dem Zeichen Lll~81 
in der GATT-Publikation "Basic Instruments 
ami Selected DOcun'lents, NintJh Supplement", 
die heim GATT-Sekretariat in GeDrf erschienen 
ist, veröffenclidlt. Die beispielsmäßigef'\uf­
zählung unzulässiger Maßnahmen hat in deutsch­
sprachiger übersetzung folgenden Wortlaut: 

"a) Systeme von Devisenbelassungsquoten oder 
ähnlichen Praktiken, die der Gewährung 
von P,rämien für die Ausfuhr oder Wieder­
ausfuhr .gleichkommen. 

b) Gewährung direkter Subventionen an Ex­
porteure dunh den Staat. 
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c) ErlasS\llll,g von direkten Steuern oder von 
Sozialabgaben zUJgunsten ind'ustrieller und 
kaufmännischer Unternehmungen, .be­
messen nach der Höhe der Ausfuhrem 

d) Befrewng VOIll Steuern oder sOlliStigen Ab­
gaben für a.usgeführte Waren, mit Aus­
nahme von Eingam,gsahgaben oder von 
iJn einer oder melhreren Phasen erhobenen 
indirekten Steuern, denen gleiche Waren 
bei ihrem Absatz auf dem inländischen 
Markt u.nterliegen, oder ZahLUI1l1; VOlll Be­
trägen für ausgeführte ''Waren, ;die .höh-er' 
sind .als jene, die in einer oder mehreren 
Phasen auf diese Waren als indirekte 
Steuern oder als Eingangsahgahen oder als 
b~ides tatsädllieherhobenwm-den sind'. 

~) Die Berech,tW,qgvon llliedt:igerCl.l als Welt­
:m.afk~la;iselt 'bei clerLief~ v.on ein­
;eführten ltohstoffen ;~n ,Exportulllterneh­
m",~gen ,dureh <ienStaat ,oder staatliche 
~Uet'll ~u ..anaer,CniBedin;gutl:gen als für den 
,~nJandsmaxh. 

J) Be:i$taatlidien E~portkreditga~antien ,die 
~PrirniCMM!;f~n.g ~u S~t,.,die ,zur 
'p,eckUA'gder .lrngfristige8etriepskosten 
'U.nd:S<;häq~n d~ -J(r~itver-.sicherwmen 
e~nkundjg ~id'tt_aulreidlen. 

g)Ge~äbrun;g V'On Bxpo.rtkred~'ten :dJuT-th _ 
:Stut{oder 'dlirch'stallltlich ,kontrollier,te 
besondere i!.inrichtun:gcn)z'l1Jjinssätzerli, 
'die-niedrigersi-n;Cl ,als :jene, die ,der Staat 
oder diese Einr.icbtunJgen zurET:lmgung 
der !So verW'mCletl!!l'L IMittell>u ~lhkn 

•. h:aJben. 
Ih) Obemlahmesäm~licl:ter oder eines '!I'dl'eS 

·.der ,eiaernE~pnrtellrhe:i -der 'E~la~1tng 
eines :J{r~dites ,'erw.'Chsl:n!den ,K<)Sten -dufm 
,den'S~t.:fC 

'N a-dlde/ll feststand', '(laß (J'ie wiChtißsten 
Hand<l'spattiIer 'östem:ims\llDter den ,;SCh!üssel­
Länderri" die, D~k:lar.ttion annehmen' Würden, 

unterzeichnete der Leiter der österreichischen 
Vertretung heim Europäischent Büro der Ver­
einten Nationen in Geni, ao. Ulnd bey. Bot­
schafter Ur. Emaouel TREU, die Deklarationl 
Olm 17. Jänner 1962 \lJI1Jter dem VOl'lbe'halt der 
Ratifikation sowie mit dem Vorbehalt,daß 
österreich bis zum 31. Dezember 1962 eine 
Revision seiner Rechtsvors,chriften betreffend 
die Umsatzsteuervergütung hei cl'er Ausfuhr 
vornehmen würde. 

Der Vorbehalt 'betreffend die Durchführung 
einer Revision der Rechtsvorschrifteil hetreffend 
die Umsatzsteuervel'lgiitung w.urde eingelegt, 
weil die Bestimmungen' ,der Ht. cl der Auf­
zähluqg mit den . geltenden österreichisch,en 
Redltsvorschriften 'in gewissen FilleltJ in Wider­
sprudtstehen kö.nJl1Iten. 'Für eine Anp:tssung ;der 
Rech-tsyorschriften erscheint :die. fnanrsprudl­
nahme 'ein"r 'Ober,ga~sfri&t :~bis 3'1.T>e2!ember 
1962) ·a11Igebl'adrt.r>er Vorbehalt 'WlU.!k 'vordal' 
Unterzeichnung der Beklar,ation 'd-en andllr-en 
"Sdilüss-el-Ländern" 'UnJd &rüher\hin.am::tlren 
anderen V<ertralgsstaatendes :GATTbek<annt­
gegeben; diese erhohen ;,ge-gen :den, 'Vorbe1l,lt 
k(:HR EinWiänide. 

Der Vortb~ha:rt zu der 'gesenändertnd-en Dekla­
ration . ist sc:inerseits :gesetziintter,na. 

Mit der Annihme dieser DeklQration: ist a.uch 
die A'l1JnAAme eirrer anderen G1\'TT -Deklaration 
veJiibunaen, deren 'Bestimmun.gen . im w:esent~ 
lichen:die Einführung neuer ~u$fllihrstibveniionen 
untersagen. {DekhtratiOl[l"betrefferrd V~erlänJge­
rung derStillhalte-Restimmun:gmt des Ar­
tike.1s JeVI :Arbs.4des MLgemein-enZoll-und 
Handelsapkammens). Auch ditl$er iDeklaI'>at1en 
kommt infolge ihres 'u!lJt!'en'Dlbaren Zusammen­
ham,gesmit derg:esetzä:n.d:emdcm Deldll1"a.tion 
,betl'.e.tfe.nd' Wirks~mw:erden: der Bestimmlllng,,:n 
des A,rtikelsXVI 1\100. ''4,gesetzändemder 
Oha.rakter zu; ihre Annahme ,dul'chösternich 
bildet Gegenstand einer s~paraten Regierungs­
vorlage .. 
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